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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

In einer Marathonsitzung hat der Bundesrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 10.7. u. a. zur St�rkung

der Anlegerrechte und zum Datenschutz beraten (vgl. dazu die unten stehenden Meldungen). Wuermeling warnt in sei-

nem Standpunkt davor, die Versch�rfungen der Datenschutznovelle zu untersch�tzen und die Belastungen f�r die Wirt-

schaft nicht ausreichend ernst zu nehmen. Wybitul beleuchtet im Ressort Arbeitsrecht bereits die Neuerungen des Daten-

schutzes im Zusammenhang mit internen Ermittlungen und Compliance.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
vonDr. UlrichWuermeling,

RA und Partner im B�ro von

Latham &Watkins, Frankfurt

DatenschutznovelleDatenhandel:
Versch�rfungenwerdenunter-
sch�tzt

Zahlreiche Datenschutzpannen und -skan-

dale haben die Regierungskoalition zu einer

Novelle des deutschen Datenschutzrechts

motiviert (BT-Drs. 16/12011 und 16/13657).

Am 10.7.2009 hat sie abschließend den

Bundesrat passiert. Sie soll in weiten Teilen

am 1.9.2009 in Kraft treten.

Die Novelle wird von der Opposition und

Verbraucherschutzverb�nden kritisiert. Sie

sei als „Tiger gestartet und als Bettvorleger

gelandet“. Die Kritik ist jedoch nicht berech-

tigt, denn die durchgesetzten Versch�rfun-

gen k�nnen sich aus Datenschutzsicht

durchaus sehen lassen. Sie gehen sogar so

weit, dass die nachhaltige Kritik der Wirt-

schaft an den damit verbundenen zus�tzli-

chen Belastungen berechtigt ist.

Angesichts der harten Diskussion um die ur-

spr�nglich vorgeschlagene, aber nicht praxis-

gerechte Ersetzung des so genannten Listen-

privilegs mit einem Einwilligungsvorbehalt

tratenalle anderen�nderungen indenHinter-

grund. Insbesondere die erheblichen Ver-

sch�rfungen bei Kontrollen und Sanktionen

werden untersch�tzt. Außerdem m�ssen Un-

ternehmen k�nftig �ber Datenschutzpannen

informierenunddiePositionderbetrieblichen

Datenschutzbeauftragten wird gest�rkt. Zu-

letzt wurde eine Arbeitnehmerdatenschutz-

klausel eingef�hrt. Dies sind erhebliche Ver-

sch�rfungen.

Die Regierungskoalition hat sich der mit ei-

nem unreifen Gesetzentwurf die Erfolgsge-

schichtederNovelle selbstverspielt.

Entscheidungen
BGH:Eigentums�bergangbei

grenz�berschreitendemVersendungskauf

Mit Urteil vom 10.6.2009 – VIII ZR 108/07 – hat

der BGH entschieden: Bei einem grenz�ber-

schreitenden Versendungskauf in das Ausland

erfolgt die f�r einen Eigentums�bergang nach

deutschem Recht erforderliche Besitzverschaf-

fung am Kaufgegenstand in aller Regel erst mit

dessen Ablieferung am Bestimmungsort. Wird

der nach deutschem Recht im Inland eingeleite-

te Erwerbstatbestand bis zum Grenz�bertritt

nicht mehr vollendet, beurteilt sich die Frage, ob

und zu welchem Zeitpunkt das Eigentum am

Kaufgegenstand �bergeht, gem�ß Art. 43 Abs. 1

EGBGB nach dem dann f�r das Recht des Lageor-

tes zust�ndigen ausl�ndischen Sachrecht. Das

gilt auch f�r die Voraussetzungen, unter denen

Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten kraft

guten Glaubensm�glich ist.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1537-1

unterwww.betriebs-berater.de

LG M�nchen I: GmbH als herrschendes

Unternehmen bei 51% der Anteile an KG

Mit Urteil vom 23.4.2009 – 5 HK O 542/09 – hat

das LG M�nchen I entschieden: Verf�gt eine

GmbH �ber 51% der Anteile an einer Komman-

ditgesellschaft, so ist die GmbH jedenfalls dann

herrschendes Unternehmen, wenn Gesellschaf-

terbeschl�sse regelm�ßig mit einfacher Mehr-

heit gefasst werden, die GmbH einzige Komple-

ment�rin ist und die alleinige Gesch�ftsf�h-

rungsbefugnis hat. Wenn ein Unternehmen ab-

h�ngig ist, so werden bei der Ermittlung der

Grenze von § 95% im Sinne des § 327a AktG

s�mtliche von diesem Unternehmen gehaltenen

Anteile dem herrschenden Unternehmen zuge-

rechnet; dies gilt auch dann, wenn es sich um

keine 100%ige Beteiligung handelt. Die Gew�hr-

leistungserkl�rung eines Kreditinstituts, wonach

Forderungen ihr gegen�ber nur geltend ge-

macht werden k�nnen, wenn ein Zahlungsan-

spruch bez�glich der Barabfindung besteht und

nicht verj�hrt ist, verst�ßt nicht gegen § 327

Abs. 3 AktG.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-1537-2

unterwww.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
Bundesrat: Datenschutz

K�nftig soll der Handel mit Adressdaten er-

schwert werden. Arbeitgeber d�rfen ihre Be-

sch�ftigten nur noch bei einem konkreten Ver-

dacht auf eine Straftat kontrollieren. Die in Be-

trieben t�tigen Datenschutzbeauftragten sollen

zudem K�ndigungsschutz erhalten.
(PM Bundesrat vom 10.7.2009)

Bundesrat: St�rkung der Anlegerrechte

Das von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries

vorgeschlagene Gesetz zur St�rkung der Rech-

te der Anleger, insbesondere zur verbesserten

Durchsetzung von Anspr�chen im Fall einer

Falschberatung bei Wertpapiergesch�ften und

zur Neufassung des Schuldverschreibungs-

rechts kann jetzt nach Verk�ndung in Kraft

treten. Der Antrag Bayerns auf Anrufung des

Vermittlungsausschusses wurde abgelehnt.

Banken werden danach u. a. k�nftig verpflich-

tet, den Inhalt jeder Anlageberatung bei Pri-

vatanlegern zu protokollieren und den Kunden

eine Ausfertigung des Protokolls auszuh�ndi-

gen. Das Gesetz schafft zudem die kurze Son-

derverj�hrungsfrist ab.
(PM BMJ vom 10.7.2009)

Bundesrat: Bad Bank Modell beschlossen

Der Rettung des deutschen Bankwesens durch

Zweckgesellschaften – sog. Bad Bank – wurde

ebenfalls durch den Bundesrat zugestimmt.

Danach k�nnen Banken ihre toxischen Wertpa-

piere aus den Bilanzen herausnehmen und in

diese Gesellschaften auslagern. Dadurch soll

das Eigenkapital gest�rkt und die Kreditverga-

bem�glichkeit erweitert werden. Das Konso-

lidierungsmodell erstreckt sich nach Dr�ngen

der L�nder sowohl auf Privat- als auch auf

Landesbanken.
(PM Bundesrat vom 10.7.2009)

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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